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Betr.: Entwurf des Betriebspensionsgesetzes -
§!~!!~~9~~~~~ 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mit Note vom 

3. Oktober 1989, Zl. 30.100/87-V/l/1989, den Entwurf eines Bun­

desgesetzes, mit dem betriebliche Leistungszusagen gesichert 

(Betriebspensionsgesetz-BPG), das Arbeitsverfassungsgesetz und 

das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geändert werden, zur Be­

gutachtung versandt. 

Die Zentralorganisation der Kriegsopfer- und Behindertenver­

bände Österreichs nimmt nachstehend zu diesem Gesetzesentwurf 

Stellung und erlaubt sich gleichzeitig 25 Abdrücke dieser Stel­

lungnahme dem Präsidium des Nationalrates mit der Bitte zuzu­

leiten, den darin angeführten Wünschen und Anregungen zu ent­

sprechen. 

Zu Art.I (Betriebspensionsgesetz - BPG) 

Dem vorliegenden Gesetzesentwurf, mit dem betriebliche Leistungs­

zusagen gesichert werden sollen, kann von seiten der Zentralorga­

nisation der Kriegsopfer- und Behindertenverbände Österreichs 
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grundsätzlich zugestimmt werden. 

Die Zentralorganisation gibt jedoch zu bedenken, daß bei der Er­

richtung von betrieblichen Pensionskassen gemäß Abschnitt 2 des 

Entwurfes zum Betriebspensionsgesetz im Bereich des Leistungs­

rechtes auf die Anliegen behinderter Arbeitnehmer im besonderen 

Rücksicht zu nehmen wäre. Dies sollte in der Richtung geschehen, 

daß, sollte eine Pensionskasse errichtet werden, der Leistungs­

katalog jedenfalls Berufsunfähigkeitspensionen vorzusehen hätte. 

Es soll dadurch verhindert werden, daß behinderte Arbeitnehmer, 

die aufgrund geminderter Arbeitsfähigkeit ihrer Erwerbstätigkeit 

nicht mehr nachgehen können, von der Leistung einer Pensionskasse 

deshalb ausgeschlossen werden sollen. 

Die Zentralorganisation unterbreitet daher den Vorschlag, im 

Betriebspensionsgesetz dafür Vorsorge zu tragen, daß wenn in 

einem Betrieb eine Pensionskasse errichtet wird, in den ent­

sprechenden Betriebsvereinbarungen jedenfalls die Invaliditäts­

versorgungen aufzunehmen sind. Es wäre damit gesichert, daß es 

künftighin zu keinen ungerechtfertigten Differenzierungen so­

wohl zur gesetzlichen Pensionsversicherung kommt, als auch dar­

über hinaus innerbetriebliche Konflikte durch mögliche Unter­

scheidungen zwischen Alters- und Invaliditätsversorgungen von 

vornherein hintangehalten werden können. 

Indem wir um Realisierung unseres Vorschlages im geplanten Be­

triebspensionsgesetz ersuchen, verbleiben wir 

mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung 

IMz{ent: 
(Friedrich KA~~J 

Bundesrat a.D. 

F.d. 

(Mag. 
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